
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch 

Kundmachungsorgan 

JGS Nr. 946/1811 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 550 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2017 

Text 

Erbengemeinschaft 

§ 550. Mehrere Erben bilden in Ansehung ihres gemeinschaftlichen Erbrechts eine 
Erbengemeinschaft. Der Anteil eines dieser Miterben richtet sich nach seiner Erbquote. Im Übrigen sind 
die Bestimmungen des Fünfzehnten und Sechzehnten Hauptstücks entsprechend anzuwenden. 


